
Antrag des Stadtvertreters M. Kühnl-Mossner- Bündnis für Ueckermünde 19.08.21 
 
Kaufvertragsinhalt für die Fläche des Bebauungsplans Nr. B-43 „Resorthotel am 
Strand“ der Stadt Ueckermünde 
 
Aus gegebenen Anlass soll der Kaufvertrag – insbesondere dessen einzelne Bedingungen 
bezüglich die Fläche überplant mit dem Bebauungsplan Nr. B-43 „Resorthotel am Strand“ 
unserer Stadt Seebad Ueckermünde in den zuständigen Ausschüssen diskutiert werden.  
 
Nach eigener Lesung des Kaufvertrages empfinde ich diesen Vertrag im Grundsatz als 
Ausgangsbasis sehr gut.  
 
Einige Bedingungen zum Aufschub des Kaufes und zum Rückfall oder Wiederkauf der 
Fläche sollten im Detail von allen Stadtvertretern zur Kenntnis genommen und mehrheitlich 
beschlossen werden. 
 
Dies insbesondere deshalb, weil es sich um einen Vertrag handelt, der langfristig große 
Auswirkungen auf das Erscheinungsbild am Strand und die Nutzung des Strandes unserer 
Stadt Seebad Ueckermünde haben wird.  
 
Darüber hinaus sollte eine rechtsanwaltliche Beratung der Stadt bezüglich des 
Vertragsinhaltes erfolgen, soweit dies bisher nicht erfolgt ist.  
 
Beschluss:  
 
Die Stadtvertreter der Stadt Seebad Ueckermünde beschließen: 
 

1. Die Bedingungen des Kaufvertrages betreffend die Fläche überplant 
mit dem Bebauungsplan Nr. B-43 „Resorthotel am Strand“ in den 
zuständigen Ausschüssen und der Stadtvertretungen zu beraten und 
einen Lösungsvorschlag auszuarbeiten, der einen mehrheitlichen 
Konsens findet. 

2. Diese Lösungsvorschläge einer juristischen Beratung unterziehen zu 
lassen bezüglich des Inhaltes des Kaufvertrages. 

3. Mit dem Käufer den Inhalt des Kaufvertrages zu verhandeln – und 
auch hier einen Konsens zu suchen.  

4. Den gefunden Konsens nach Verhandlungen mit dem Investor erneut 
der Stadtvertretung zur Entscheidung vorzulegen.  

 
Natürlich freuen wir uns, wenn dieser Antrag zuerst in den zuständigen Ausschüssen der Stadt 
Ueckermünde diskutiert wird, bevor er dann spätestens in der nächsten Stadtvertretersitzung 
auf die Tagesordnung gebracht wird. 
Wir laden alle Fraktionen und Zählergemeinschaften zur Diskussion diesbezüglich herzlich 
ein.  
Gerne stellt sich der Antragsteller einer Diskussion in den Ausschüssen und bittet 
diesbezüglich höflichst um eine Einladung, zur Wahrung der Formalitäten, der Corona-
Vorschriften und um an der Diskussion teilnehmen zu können.  
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